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BESTÄTIGUNGSVERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS

An den Eigenbetrieb der Stadt Friedberg, die Stadtwerke Friedberg

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss der Stadtwerke Friedberg – bestehend aus der Bilanz zum

31. Dezember 2021 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Ja-

nuar 2021 bis zum 31. Dezember 2021 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstel lung

der Bi lan zie rungs- und Be wertungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir den La ge-

be richt der Stadt werke Friedberg für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2021 bis zum 31. De-

zember 2021 ge prüft. 

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften

der Eigenbetriebsverordnung des Bundeslandes Bayern (EBV Bay) i.V.m den einschlägigen

deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handels recht li chen Vorschriften und ver mit-

telt un ter Beachtung der deut schen Grund sät ze ord nungs mä ßi ger Buch füh rung ein den tat-

säch li chen Verhältnis sen ent spre chendes Bild der Vermö gens- und Fi nanzla ge des Eigen-

betriebs zum 31. Dezember 2021 so wie seiner Er tragsla ge für das Ge schäftsjahr vom 1. Ja-

nuar 2021 bis zum 31. Dezember 2021 und

vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Ei-

genbetriebs. In al len wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem

Jah res ab schluss, ent spricht den Vorschriften des § 24 EBV Bay, und stellt die Chan cen und

Ri si ken der zu künf ti gen Ent wick lung zu tref fend dar.  

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendun-

gen ge gen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt

hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile
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Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstim-

mung mit § 317 HGB, Art. 107 GO Bay und § 25 Abs. 2 EBV Bay unter Beachtung der vom

In sti tut der Wirt schafts prüfer (IDW) fest ge stellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger

Ab schluss prü fung durchge führt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grund-

sät zen ist im Ab schnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prü fung des Jah resab-

schlusses und des Lage berichts“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend be schrie ben.

Wir sind von dem Ei genbetrieb unabhän gig in Über ein stimmung mit den deut schen han dels-

rechtli chen und be rufsrechtlichen Vor schrif ten und haben unsere sonstigen deut schen Be-

rufs pflichten in Über einstimmung mit die sen An forde run gen erfüllt. Wir sind der Auffas sung,

dass die von uns er langten Prüfungs nach weise aus rei chend und geeignet sind, um als

Grund lage für un sere Prüfungsurteile zum Jah resab schluss und zum Lagebe richt zu die nen.

Verantwortung der Werkleitung für den Jahresabschluss und den Lagebericht

Die Werkleitung ist verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den Vor-

schriften der Eigen betriebsverordnung des Bundelandes Bayern, i.V.m. den einschlägigen

deutschen, für Kapi talgesellschaften handelsrechtlichen Vorschrif ten in al len we sent li chen

Be lan gen ent spricht, und da für, dass der Jah resab schluss un ter Beach tung der deut schen

Grund sätze ordnungs mäßi ger Buch führung ein den tatsäch li chen Ver hältnis sen ent spre-

chendes Bild der Vermö gens-, Fi nanz- und Er trags lage des Ei gen betriebs ver mittelt. Ferner

ist die Werkleitung ver ant wortlich für die in ternen Kon trollen, die sie in Überein stim mung mit

den deut schen Grund sät zen ord nungs mä ßiger Buch führung als not wendig be stimmt hat, um

die Aufstel lung ei nes Jahres ab schlus ses zu er möglichen, der frei von we sentlichen – be ab-

sich tigten oder un be absich tigten – fal schen Dar stellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses ist die Werkleitung dafür verantwort lich, die Fä-

higkeit des Eigen betriebs zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurtei len. Des Wei-

te ren hat sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortfüh rung der

Un ter neh menstätig keit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus ist sie da für ver ant-

wort lich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Un ter-

neh menstätigkeit zu bi lanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Ge ge benhei-

ten entgegen stehen.
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Außerdem ist die Werkleitung verantwortlich für die Aufstellung des Lagebe richts, der ins-

gesamt ein zutreffen des Bild von der Lage des Eigenbetriebs vermittelt sowie in al len we-

sent li chen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den Vorschriften der des

§ 24 EBV Bay  ent spricht und die Chan cen und Ri si ken der zu künf ti gen Ent wick lung zu tref-

fend dar stellt. Fer ner ist die Werkleitung ver ant wort lich für die Vor keh run gen und Maß nah-

men (Systeme), die sie als not wendig er achtet hat, um die Auf stel lung eines La ge berichts in

Über einstim mung mit den an zu wen denden Vorschriften der Ei gen betriebsver ordnung des

Bundeslandes Bayern, zu er mögli chen, und um aus rei chende ge eig nete Nach weise für die

Aus sa gen im Lage be richt er brin gen zu kön nen.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lage-

berichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresab schluss

als Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstel-

lungen ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Eigen-

betriebs ver mit telt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss so wie mit

den bei der Prü fung ge wonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den Vorschriften des § 24

EBV Bay entspricht und die Chan cen und Ri si ken der zu künfti gen Entwick lung zu tref fend

dar stellt, so wie einen Be stäti gungsver merk zu ertei len, der unsere Prüfungs urteile zum Jah-

resab schluss und zum La ge bericht be inhal tet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass ei-

ne in Übereinstimmung mit § 317 HGB, Art. 107 GO Bay und § 25 Abs. 2 EBV Bay unter Be-

ach tung der vom In sti tut der Wirt schafts prüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsät ze

ord nungs mä ßiger Ab schluss prü fung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Dar stel-

lung stets auf deckt. Falsche Darstel lungen können aus Verstößen oder Unrichtigkei ten resul-

tieren und werden als we sentlich an gesehen, wenn vernünftigerweise er wartet wer den könn-

te, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresab schlusses und La-

geberichts getroffe nen wirtschaftli chen Entscheidungen von Adressaten beein flussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische

Grund haltung. Darüber hinaus
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identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsich tig-

ter – falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht, planen und führen Prü-

fungs handlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnach wei se,

die aus reichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu die nen.

Das Ri si ko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Ver-

stößen hö her als bei Unrichtigkei ten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälsch-

ungen, be absich tigte Unvollstän digkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Au ßer kraft-

setzen in terner Kon trollen beinhal ten können.

gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten in-

ter nen Kon trollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen

und Maßnah men, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen

ange messen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Sys-

teme des Ei genbetriebs abzugeben.

beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rech-

nungsle gungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern darge-

stellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.

ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Ver-

tretern ange wandten Rechnungs legungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstä-

tigkeit so wie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Un si-

cherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame

Zweifel an der Fähigkeit des Eigenbetriebs zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit auf-

wer fen kön nen. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit be-

steht, sind wir ver pflich tet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jah-

resab schluss und im La gebe richt aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unan ge-

mes sen sind, unser je weiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schluss fol-

gerun gen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten

Prü fungs nach weise. Zukünftige Er eignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu füh ren,

dass der Ei genbe trieb seine Unterneh menstätigkeit nicht mehr fortführen kann.

beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses ein-

schließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Ge schäfts-

vor fälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deut-

schen Grundsät ze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen ent-
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sprechen des Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Eigenbetriebs vermittelt.

beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesent-

sprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage des Eigenbetriebs.

führen wir Prüfungshandlungen zu den von der Werkleitung dargestellten zu kunfts orientier-

ten An ga ben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prü fungsnach weise

vollzie hen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von den gesetz li-

chen Ver tretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sach-

ge rechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenstän-

di ges Prü fungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrunde liegenden

Annah men geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künf-

tige Er eignisse we sentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten

Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, ein-

schließlich etwai ger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung

feststellen.

Augsburg, 23. August 2022
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